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1. Geltungsbereich 
 
Sämtliche Angebote, Rechtsgeschäfte, Lieferungen und Leistungen 
der Sprecher Automation GmbH (Sprecher) erfolgen ausschließlich 
zu den 
- Allgemeinen Lieferbedingungen herausgegeben vom 

Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs 
(FEEI) – Ausgabe September 2011 

- Montagebedingungen der Starkstrom- und 
Schwachstromindustrie Österreichs – Ausgabe Mai 2000 
- abrufbar unter www.sprecher-automation.at   

- unter vorrangiger Einbeziehung der folgenden in den Punkten 2. 
(2.1. bis 2.9.) und 3. (3.1. bis 3.3.) enthaltenen abweichenden 
und/oder ergänzenden Bestimmungen 

 
Für Software gelten ausschließlich die 
- Allgemeinen Bedingungen des Lizenzvertrages für Sprecher 

Software herausgegeben von Sprecher Automation GmbH  
- abrufbar unter www.sprecher-automation.at   

- und/oder Softwarebedingungen Dritter 
- welche gesondert vereinbart werden 

 
Bei Widersprüchen in den Vertragsgrundlagen gilt nachstehende 
Reihenfolge: (a) Sondervereinbarungen, soweit diese von Sprecher 
schriftlich bestätigt wurden; (b) diese Allgemeinen 
Lieferbedingungen; (c) dispositive Normen des Handels- und 
Zivilrechts. 
 
2. Änderungen und Ergänzungen zu den Allgemeinen 

Lieferbedingungen herausgegeben vom Fachverband 
der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs 
(September 2011): 

 
2.1. zu Punkt „3. Vertragsschluss“  
 
Weiters gilt: 
 
3.4.  Technische Angaben in unseren Unterlagen verstehen sich 
bloß als Annäherungswerte, sofern sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich zugesichert werden. Konstruktions- bzw. 
produktionsbedingte Änderungen und Abweichungen bleiben in 
jedem Fall vorbehalten. Bloße Schreib- und Rechenfehler in 
Angeboten, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen können von 
uns jederzeit berichtigt werden. 
 
3.5.  Sämtlich dem Kunden überlassene Unterlagen, 
insbesondere Kostenvoranschläge, Entwürfe, Modelle, technische 
Berechnungen und dergleichen, bleiben unser Eigentum. Der Kunde 
ist nicht berechtigt, diese Unterlagen Dritten zugänglich zu machen. 
Kommt es nicht zur Erteilung des Auftrages durch den Kunden, sind 
diese Unterlagen auf Verlangen unverzüglich an uns 
zurückzustellen.  
 
2.2.  zu Punkt „4. Preise“: 
 
Weiters gilt: 
 
4.6.  Alle von uns genannten Preise verstehen sich, sofern nicht 
anderes ausdrücklich vermerkt ist, in Euro. Kostenvoranschläge 
werden, soweit schriftlich nicht etwas anderes vereinbart wird, ohne 
Gewährleistung für deren Richtigkeit erstellt.  
 
4.7.  Die Preise des Anbotes gelten nur bei Bestellung des 
gesamten Anbotes. Es wird vorausgesetzt, dass die Lieferung bzw. 
Montage in einem Arbeitsgang vorgenommen werden kann. 
Mehrkosten, die durch nicht vorhersehbare, im Zusammenhang mit 
der Bauführung erforderlich gewordene Unterbrechungen der 
Montage entstehen, werden gesondert in Rechnung gestellt. 
 
4.8.  Bestellte, im Angebot jedoch nicht enthaltene Arbeiten 
werden entsprechend dem Aufwand zu unseren Bedingungen und 
Verrechnungssätzen durchgeführt. 
 
 
 

2.3. zu Punkt „5. Lieferung“: 
 
Weiters gilt: 
 
5.6.  Bei Verzug mit vereinbarten Zahlungen verlängert sich die 
Lieferfrist entsprechend. Die Lieferfrist ist gewahrt, wenn der 
Liefergegenstand unser Lager vor Fristablauf verlässt oder von uns 
bis dahin dem Kunden die Lieferbereitschaft mitgeteilt wird oder – 
bei vereinbarter Montage - die Anlage bei Ablauf der Lieferfrist 
betriebsbereit ist. Die Betriebsbereitschaft ist gegeben, wenn die 
Anlage widmungsgemäß genützt werden kann und keine 
wesentlichen Mängel die Nutzung verhindern. Dies gilt auch, wenn 
die Herstellung von nicht wesentlichen Teilen (zB des Anstriches) 
erst später erfolgt, oder wenn die evtl. erforderlichen Vorleistungen 
anderer mit der Herstellung der Anlage beauftragter Firmen oder 
des Kunden nicht erbracht wurden und einen Probebetrieb nicht 
zulassen, oder wenn die Anlage trotz Fristsetzung nicht 
übernommen wurde. Ist die Durchführung des Probebetriebes ohne 
unser Verschulden nicht unmittelbar anschließend an die 
Fertigstellung der Anlage möglich, so werden die hierdurch 
entstehenden Mehrkosten gesondert verrechnet. 
 
5.7. Zugesagte Liefertermine werden bestmöglich eingehalten. 
Lieferverzögerungen berechtigen den Kunden weder zum Rücktritt 
vom Vertrag noch zur Geltendmachung von Gewährleistungs-, 
Irrtumsanfechtungs- und Schadenersatzansprüchen. Wir sind 
berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu 
verrechnen.  
 
5.8.  Die Wahl von Versandart und Versandweg bleiben uns unter 
Ausschluss jeder Haftung vorbehalten. Es besteht insbesondere 
keine Verpflichtung, die billigste Beförderungsart zu wählen. 
 
5.9.  Die Verpackung – auch von Teil- und/oder Vorlieferungen -  
erfolgt in handelsüblicher Weise. Darüber hinausgehende 
Verpackungen gehen zu Lasten des Kunden. 
 
5.10. Express- und Luftfrachtzuschläge werden gesondert 
verrechnet. Transportversicherungen werden nur im Auftrag und auf 
Rechnung des Kunden abgeschlossen. 
 
5.11. Die Lieferfrist wird angemessen verlängert, wenn aus 
baulichen Gründen oder auf Grund von behördlichen Auflagen oder 
auf Wunsch des Kunden Änderungen in der Ausführung erforderlich 
sind, welche Mehrlieferungen bzw. Mehrleistungen bedingen, oder 
wenn aus Gründen, die wir  nicht zu vertreten haben, ein 
Probebetrieb unmöglich oder erst zu einem späteren Zeitpunkt 
möglich ist. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Kunde. 
 
2.4. zu Punkt „6. Gefahrenübergang und Erfüllungsort“: 
 
Punkt 6.1. wird geändert und ergänzt wie folgt: 
 
6.1. Nutzung und Gefahr gehen FCA Ort des Sprecher 
Hauptsitzes in Linz/Österreich, INCOTERMS® 2010 auf den 
Kunden über. 
 
Falls die Abholung einer versandbereiten Ware oder die vereinbarte 
Montage ohne unser Verschulden nicht möglich ist, sind wir 
berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden nach 
eigenem Ermessen zu lagern, wodurch die Lieferung als erbracht 
gilt; hierbei sind wir insbesondere dazu berechtigt, die Lagerung zu 
marktüblichen Preisen selbst vorzunehmen oder die versandbereite 
Ware im Namen und auf Rechnung des Kunden bei Dritten 
einzulagern. 
 
 
Punkt 6.2. wird geändert wie folgt: 
 
6.2.  Erfüllungsort für sämtliche Vertragspflichten der 
Vertragspartner ist der Ort des Sprecher Hauptsitzes in Linz/Austria, 
dies unabhängig von jeder Vereinbarung über den Lieferort und die 
Übernahme allfälliger Transportkosten oder den Zahlungsort. 
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2.5. zu Punkt „7. Zahlung“: 
 
Weiters gilt: 
 
7.9. Bei vertraglich nicht vorgesehenen Unterbrechungen, die 
nicht von uns zu vertreten sind, sind wir berechtigt, 
Abschlagsrechnungen zu legen. 
 
2.6. zu Punkt „8. Gewährleistung und  

Einstehen für Mängel“: 
 
Punkt 8.5. wird ergänzt wie folgt: 
 
Wahlweise steht uns auch das Recht der Wandlung zu. 
 
Punkt 8.10. wird ergänzt wie folgt: 
 
Die Abtretung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen 
oder dergleichen ist unzulässig.  
 
Weiters gilt: 
 
8.12. Abweichungen der bestellten von der gelieferten Ware, wie 
etwa falsche Maße oder falsche Ware (Aliudlieferung) müssen 
binnen 8 Tagen ab Lieferung und noch vor einer Be- oder 
Verarbeitung geltend gemacht werden, auch wenn die Ware nicht 
direkt an den Kunden geliefert wird. Anderenfalls gilt die Ware als 
genehmigt und kann von uns nicht zurückgenommen oder 
umgetauscht werden. 
 
8.13. Unsere Beratung, gleichgültig in Wort oder Schrift, ist 
unverbindlich und befreit unsere Kunden nicht von der eigenen 
Prüfung unserer Lieferungen auf ihre Eignung und für den 
beabsichtigten Zweck. Bei Nachlieferungen übernehmen wir für die 
exakte Übereinstimmung mit der Erstlieferung keine Gewähr.  
 
8.14. Lieferungen basieren auf den zum Zeitpunkt der Herstellung 
bzw. bei Vertragsschluss gültigen Zeichnungen und 
Beschreibungen sowie den anerkannten technischen Standards und 
Normen (IEC, VDE- ÖVE, DIN) des jeweiligen Herstellers.  
 
8.15. Der Kunde hat stets die Mangelhaftigkeit der gelieferten 
Ware im Zeitpunkt der Übergabe zu beweisen. Im Falle der 
Beanstandung ist der Kunde verpflichtet, die Ware zunächst 
anzunehmen, sachgemäß abzuladen und sachgemäß zu lagern, 
wobei insbesondere auf die der Ware beigelegten oder bei uns zu 
erfragenden Produktspezifika zu achten ist. 
 
8.16. Für diejenigen Waren, die wir unsererseits von Zulieferanten 
bezogen haben, leisten wir lediglich Gewähr im Rahmen der uns 
gegen den Lieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüche. 
Wir leisten bei den von uns gelieferten Produkten lediglich Gewähr 
dafür, dass sie die im Verkehr für diese Produkte üblicherweise 
vorausgesetzten Eigenschaften aufweisen.  
 
2.7. zu Punkt „11. Haftung des Verkäufers“: 
 
Weiters gilt: 
 
11.6. Instruktionen, die in Prospekten, Gebrauchsanweisungen 
oder sonstigen Produktinformationen gegeben werden, sind, um 
allfällige Schäden zu vermeiden, vom Kunden strikt zu befolgen. 
Von einer über die definierten Anwendungsbereiche 
hinausgehenden Anwendung wird ausdrücklich gewarnt. Uns trifft 
keinerlei Prüf- und/oder Warnpflicht bezüglich der vom Kunden 
beigestellten Materialien und Daten. Insbesondere wird bei 
beigestellten Datenträgern die Richtigkeit der gespeicherten Daten 
von uns nicht überprüft. Wir übernehmen keine wie immer geartete 
Haftung für direkte und indirekte Schäden, welche durch Fehler 
solcher Daten und Materialien verursacht werden. 
 
11.7. Sollte unser Kunde selbst aufgrund des österreichischen 
Produkthaftungsgesetzes oder ähnlicher ausländischer 
Bestimmungen zur Haftung herangezogen werden, verzichtet er uns 
gegenüber ausdrücklich auf jeden Regress, insbesondere im Sinne 

des § 12 des österreichischen Produkthaftungsgesetz oder 
ähnlicher ausländischer Bestimmungen.  
 
11.8. Bringt unser Kunde die von uns gelieferte Ware außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraumes in den Verkehr, so verpflichtet 
er sich, gegenüber seinem Abnehmer die Ersatzpflicht nach dem 
Produkthaftungsgesetz auszuschließen, sofern dies nach dem 
zwischen ihm und dem Abnehmer anzuwendenden oder 
vereinbarten Recht möglich ist. In diesem Falle oder bei 
Unterlassung dieser Ausschlusspflicht ist der Kunde verpflichtet, uns 
hinsichtlich Ansprüchen Dritter aus dem Titel der Produkthaftung 
schad- und klaglos zu halten. 
 
2.8. zu Punkt „14. Allgemeines“: 
 
In Punkt 14. wird der erste Absatz als 14.1. bezeichnet, weiters gilt: 
 
14.2. Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass auch die im 
Vertrag (mit)enthaltenen personenbezogenen Daten in Erfüllung 
dieses Vertrages von uns automationsunterstützt gespeichert und 
verarbeitet werden. 
 
14.3. Der Kunde ist verpflichtet, uns Änderungen seiner Wohn- 
bzw. Geschäftsadresse nachweislich, unaufgefordert und 
unverzüglich bekannt zu geben, solange das 
vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseits 
vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten 
Erklärungen an den Kunden auch dann als zugegangen, falls sie an 
die uns zuletzt bekannt gegebene Adresse gesendet wurden. Es 
obliegt dem Kunden, den Zugang seiner Änderungsmitteilung im 
Einzelfall nachzuweisen. 
 
14.4.  Die Überschriften der in diesen Lieferbedingungen 
enthaltenen Bestimmungen dienen nur der Übersichtlichkeit und 
dürfen nicht zu deren Auslegung herangezogen werden. 
 
14.5. Keine zwischen dem Vertragspartner und uns sich 
vollziehende Geschäftsentwicklung und keine Verzögerung oder 
Unterlassung bezüglich der Ausübung eines gemäß den 
vorliegenden Lieferbedingungen uns gewährten Rechts, 
Rechtsbehelfs oder Rechtsmittels gilt als Verzicht auf diese Rechte. 
Jedes uns in diesem Dokument gewährte Recht und Rechtsmittel 
bzw. jeder uns in diesem Dokument gewährte Rechtsbehelf ist 
kumulativ und besteht gleichrangig, neben und zusätzlich zu 
sonstigen gesetzlich gewährten Rechten, Rechtsbehelfen und 
Rechtsmitteln. 
 
14.6.  Soweit in diesen Lieferbedingungen die Einhaltung der 
Schriftform vorgesehen ist, kann diese nicht durch die elektronische 
Form im Sinne des Signaturgesetztes (BGBl I 1999/190 i.d.g.F.) 
ersetzt werden. 
 
2.9. Folgender Vertragpunkt 17. wird angefügt: 
 
17.  Beigestellte Materialien und Daten 
 
17.1. Vom Kunden beigestellte Materialien, wie z.B. Hardware, 
Schalterschränke, elektronische Geräte, Daten und Datenträger 
aller Art sind franko unseres Betriebes anzuliefern. Der Eingang wird 
bestätigt ohne Gewähr für die Richtigkeit der in den 
Lieferdokumenten angegebenen Menge. Wir sind erst in der Lage, 
während des Produktionsprozesses eine ordnungsmäßige 
Übernahme und Überprüfung durchzuführen und haften lediglich für 
solche Schäden, die durch unser eigenes grobes Verschulden 
entstanden sind. Wir sind berechtigt, alle mit der Prüfung und 
Lagerung des beigestellten Materials verbundenen Kosten zu 
berechnen. Verpackungsmaterial sowie die üblichen Abfälle durch 
Beschnitt, Ausstanzung, Druckzurichtung und Fortdruck gehen mit 
der Bearbeitung selbsttätig in unser Eigentum über. 
 
17.2. Manuskripte, Entwürfe, und sonstige Unterlagen des Kunden 
sind von diesem binnen vier Wochen nach Erledigung des Auftrages 
bei uns abzuholen. Nach Ablauf dieser Frist übernehmen wir für 
nicht abgeholte Unterlagen keine wie immer geartete Haftung und 
sind berechtigt, die Materialien auf Kosten des Kunden ohne wie 
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immer gearteten Ersatzanspruch des Kunden zu entsorgen oder – 
nach unserem Ermessen – im Namen sowie auf Gefahr und Kosten 
des Kunden zu marktüblichen Konditionen bei uns oder einem 
Dritten einzulagern. Wir sind in keinem Fall dazu verpflichtet, diese 
Unterlagen sowie deren Wiederverwendung dienenden 
Gegenstände über den genannten Termin hinaus zu verwahren. 
 
17.3. Uns trifft keinerlei Prüf- und/oder Warnpflicht bezüglich der 
vom Kunden beigestellten Materialien und Daten. Insbesondere wird 
bei beigestellten Datenträgern die Richtigkeit der gespeicherten 
Daten von uns nicht überprüft. Wir übernehmen keine wie immer 
geartete Haftung für direkte und indirekte Schäden, welche durch 
Fehler solcher Daten und Materialien verursacht werden.   
 
3.  Änderungen und Ergänzungen zu den 

Montagebedingungen der Starkstrom- und 
Schwachstromindustrie Österreichs (Mai 2000): 

 
3.1.  Zu Punkt „1. Montagebeginn“: 
 
Punkt 1. wird ergänzt wie folgt: 
 
Die Vorarbeiten für die Durchführung der Montage sind vom Kunden 
so rechtzeitig vorzunehmen, dass die Montage sofort nach Ankunft 
des Montagepersonals begonnen und ohne Verzögerung bis zur 
Abnahme durch den Kunden durchgeführt werden kann; andernfalls 
sind wir berechtigt, den Montagebeginn ohne Säumnisfolgen zu 
verlegen, wobei die bereits aufgelaufenen Kosten dem Kunden 
verrechnet werden. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
angelieferten Teile, Gerüste und Anlagen vor Nässe, Staub und 
Schmutz und sonstiger widriger Einflüsse geschützt sind und 
sorgfältig unter Beachtung der der Ware beigelegten oder bei uns 
zu erfragenden Produktspezifika gelagert werden. Wir übernehmen 
keine Haftung für auf der Baustelle eintretende Beschädigung am 
Werk bzw. am gelieferten Material z.B. durch Feuer, Explosion, 
Blitzschlag, Wasser, chemische Einflüsse und/oder  
Sachbeschädigung durch den Kunden oder Dritte. 
 
3.2.  Zu Punkt „16. Haftung“: 
 
Punkt 16. wird abbedungen, es gilt Punkt 11.1 bis 11.5 der 
Allgemeinen Lieferbedingungen herausgegeben vom Fachverband 
der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs (September 2011). 
 
3.3.  Es wird nachstehender Punkt 18. angefügt: 
 
18.  Allgemeines: 
 
18.1. Erfolgt eine Anfertigung aufgrund von Unterlagen 
(Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modelle, etc) des Kunden, so 
haften wir nicht für die Richtigkeit der Konstruktion, sondern tragen 
nur dafür Sorge, dass die Ausführung nach den Angaben des 
Kunden erfolgt. Eine Warnpflicht unsererseits wird ausdrücklich 
ausgeschlossen. Wir sind nicht verpflichtet, die uns übergebenen 
Unterlagen auf Verletzung von Schutzrechten Dritter zu prüfen. Bei 
einer allfälligen Verletzung solcher Rechte Dritter hat uns der Kunde 
in jeder Weise schad- und klaglos zu halten.  
 
18.2. Sämtliche Unterlagen (Konstruktionsangaben, Zeichnungen, 
Modelle, etc.) welche wir für den Kunden erstellen, sind unser 
geistiges Eigentum und dürfen ohne unsere schriftliche 
Genehmigung  weder verwendet noch weitergegeben werden. Der 
Kunde erwirbt daran keine wie immer gearteten Rechte. 
 
18.3. Der Kunde stimmt zu, dass wir die für ihn erzeugten 
Produkte oder gelieferten Anlagenteile und Anlagen zusammen mit 
der Gesamtanlage des Kunden zu Werbezwecken abbilden und – z. 
B. als Muster - anderweitig präsentieren; die Gestaltung der 
Präsentation sowie die Auswahl des Präsentationsmediums bleibt 
unserem alleinigen Ermessen überlassen.  
 
18.4.  Der Kunde ist nach erfolgter Lieferung und/oder Montage - 
auch wenn es sich nur um eine Teilmontage/-lieferung handelt - 
verpflichtet, nach Meldung der Abnahmebereitschaft die Anlage 
unverzüglich abzunehmen und das Abnahmeprotokoll – allenfalls 

unter genauer Angabe von Einwendungen - zu unterzeichnen, 
anderenfalls die Abnahme der gelieferten  (Teil-)Anlage sofort als 
mangelfrei abgenommen gilt.  
 
4.  Geheimhaltung 
 
4.1. Der Kunde verpflichtet sich, alle Angaben, Zeichnungen, 
technische Unterlagen, Beistellungen und Dokumentationen 
jeglicher Art, die er im Zusammenhang mit dem Vertrag mit 
Sprecher oder den Gegenstand der Vereinbarung erhält oder ihm 
bekannt werden, vertraulich zu behandeln, nicht zu vervielfältigen 
und an Dritte nicht weiterzugeben oder sonst wie zugänglich zu 
machen, soweit diese nicht allgemein oder auf andere Weise 
rechtmäßig bekannt geworden sind. Der Kunde hat seine damit 
befassten Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen gleichfalls zur 
entsprechenden Geheimhaltung zu verpflichten. Die Verpflichtung 
zur Geheimhaltung besteht nach Beendigung des Vertrages weiter.  
 
4.2. Es ist dem Kunden nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Genehmigung von Sprecher gestattet, auf die bestehende 
Geschäftsverbindung in Werbematerial und Publikationen, gleich 
welcher Art, hinzuweisen. 
 
Sprecher Automation GmbH 
Franckstrasse 51, A-4018 Linz/Österreich 


